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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Stephan Wefelscheid (FREIE WÄHLER)

Wehrwartung an den Staustufen in Koblenz, Müden und Detzem im Winter

Laut Bericht des SWR vom Morgen des 5. Januar 2024 kam es in Cochem zu über Nacht weiter gestiegenen Pegeln (ca. 20 cm) und 
Überschwemmungen, demnach laufe die „Altstadt langsam voll“, Abschnitte der B 49 im Stadtgebiet seien gesperrt, Weinlokale 
stünden im Wasser und Keller müssten ausgepumpt werden. Zeitgleich seien die sonstigen Pegel an Rhein, Mosel und den Neben-
flüssen über Nacht leicht gefallen.
Derzeit durchlaufen einige Wehrverschlüsse an den Staustufen Koblenz, Müden und Detzem planmäßige Instandsetzungsmaßnah-
men, weshalb bereits in den Tagen zuvor mit einem lokal größerem Pegelanstieg gerechnet wurde, als es für ein 2-jähriges Hoch-
wasser wie im vorliegenden Fall zu erwarten wäre. Nach Bericht der Rhein-Zeitung vom 4. Januar 2024 sei durch den Rückstau mit 
einem zusätzlichen Pegelanstieg um bis zu einem Meter vor dem Wehr zu rechnen. Im Hochwasserbericht der Hochwasservorher-
sagenzentrale RLP hieß es: „Von den örtlich drei vorhandenen Wehrfeldern ist je eines gegenwärtig mit einem Revisionsverschluss 
versehen. Diese Revisionsverschlüsse können nicht kurzfristig gezogen werden.“
Laut Rhein-Zeitung zeigte sich der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem, Wolfgang Lambertz, verwundert über den 
Wartungszeitpunkt, da Hochwässer im Januar nicht ungewöhnlich seien. Außerdem habe die Kreisverwaltung Cochem-Zell die 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung aufgefordert, solche Instandsetzungsarbeiten nicht in Zeiten mit hohem Hochwasserrisiko 
durchzuführen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Wartungsarbeiten werden konkret durchgeführt?
2. Wie oft sind derartige Revisionen durchzuführen?
3. Warum wird die betreffende Wartung zu diesem Zeitpunkt durchgeführt?
4. Warum wurden die Wartungsarbeiten angesichts schwerer Regenfälle und zu erwartender Hochwässer nicht verschoben oder 

unterbrochen?
5. Wie hoch waren die Auswirkungen der geschlossenen Wehre auf den Wasserstand in Cochem und anderen Gemeinden (auf-

geschlüsselt nach tatsächlichem Wasserstand und anzunehmendem Wasserstand bei geöffneten Wehren)?
6. Welche Schäden hat das Hochwasser in den Gemeinden an der Mosel angerichtet (z. B. materielle Schäden, blockierte Verkehrs-

verbindungen etc.)?
7. Welche der eingetretenen Schäden wären bei dem üblichen Wasserstand bei geöffneten Wehren nicht eingetreten?
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